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BGBl. I, 126/2002. Änderung des Fremdengesetzes 1997 (13.08.2002)

BGBl. I,  76/1997 Asylgesetz 1997 (14.07.1997)

BGBl. I, 146/2002 Strahlenschutz-EU-Anpassungsgesetz 2002 (20.08.2002)

BGBl. I, 75/1997 Fremdengesetz (14.07.1997)

BGBl. I, 76/1985 Kundmachung Wiederverlautbarung des Schulpflichtgesetzes

Richtlinie BMI: Für die Bundesbetreuung hilfsbedürftiger Asylwerber einschließlich der Aufnahme in das “Notquartier” gelten folgende Richtlinien (Stand 1. Oktober 2002)

Bericht des Menschenrechtsbeirates zum Problem "Minderjährige in Schubhaft" http://www.menschenrechtsbeirat.at/index_berichte.html

Anfragebeantwortung durch den Bundesminister für Inneres Dr. Ernst Strasser zu der schriftlichen Anfrage (4234/J XXI.GP) der Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (4199/AB XXI.GP 11.09.2002).

Beantwortung der Anfrage der Abg. Schwaighofer und Dr. Reiter an Herrn Landeshauptmann-Stellvertreter Buchleitner – Beantwortung durch Herrn Landesrat Blachfellner – (Nr. 730 der Beilagen) betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (25.5.01).

VERORDNUNG (EG) Nr. 343/2003 DES RATES vom 18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist.

Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules to implement Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [Official Journal L 62, 5.3.2002].

Materiellrechtliche Grundlagen der Zuständigkeit für die Unterbringung von Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen; Beatrix Ferenci ; Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte; Wien 2001).
http://www.asyl.at/umf/unterbringung/gutachten_bmi.doc
Handbuch Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge, Hrg.: Heinz Fronek, Irene Messinger, Wien, Mandelbaumverlag 2002.

Vorbemerkung:

Zum Zeitpunkt der Erstellung des SCE Berichtes ist eine umfassende Novellierung des Asylgesetzes im Gange. Am 12.6.03 wurde der Entwurf im Ministerrat beschlossen. Sollte die Novelle auch im Parlament eine Mehrheit finden, wird es zu gravierenden Verschlechterungen bezüglich des Schutzes von Flüchtlingen kommen. UMF sind von vielen der geplanten Änderungen massiv betroffen. In der vorliegenden Arbeit sind die geplanten Änderungen noch nicht berücksichtigt. Die Arbeitsgruppe Menschenrechte für Kinderflüchtlinge hat in ihrer Stellungnahme einige zentrale Kritikpunkte zusammengestellt. Die Stellungnahme in deutscher Sprache ist unter www.asyl.at abrufbar.

 DEFINITION OF ”SEPARATED CHILD” (SGP:A 2.1)
a) Please give details of the definition used in your country. Different agencies may apply different definitions. Please give details of this.

 „Unbegleitete Kinder und Jugendliche“ sind Kinder und Jugendliche, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sich außerhalb ihres Herkunftslandes befinden, von beiden Elternteilen getrennt sind und nicht von einem Erwachsenen betreut werden, dem die Betreuung des Kindes durch Gesetz oder Gewohnheit obliegt. 

- Im fremdenrechtlichen Verfahren gelten Minderjährige, die das 16.Lebensjahr vollendet haben, als handlungsfähig.

- Im Asylgesetz sind Fremde, die das 18.Lebensjahr vollendet haben handlungsfähig, unabhängig davon, ob sie nach den Gesetzen ihres Heimatlandes noch minderjährig sind oder nicht.

b) Are children with older siblings over 18 years of age considered to be separated children? Please refer to Annex II of UNHCR Guidelines 1997.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

c) To what extent does this conform to the Statement?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

d)
Are any changes needed? In relation to any first principle?
Die bereits im country assessment 1999 angekündigte Absenkung der Volljährigkeitsgrenze auf 18 Jahre wurde zwischenzeitlich vollzogen (Kindschaftsänderungsgesetz BGBl I 135/2000). Dies hatte zur Folge, dass die Handlungsfähigkeit im Asylverfahren nun ab dem vollendeten 18. Lebensjahr erreicht ist. Im Gegensatz dazu werden die Jugendlichen im fremdenpolizeilichen Verfahren aber weiterhin ab dem vollendeten sechzehnten Lebensjahr als voll handlungsfähig eingstuft.

Es ist dringend geboten, die Handlungsfähigkeit im fremdenpolizeilichen Verfahren auf 18 Jahre anzuheben.

1.
ACCESS TO THE TERRITORY (SGP: C1)
1.a)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

Asylanträge bei der Grenzübergangsstelle

Es gibt keine Statistik darüber wieviele Asylanträge von an der Grenzübergangsstelle gestellt werden. Laut Bundesasylamt ist die Anzahl der auf diesem Weg eingebrachten Asylanträg sehr gering (Information Taucher 20.6.03). 

Einreise unter Umgehung der Grenzkontrollstelle

Es gibt keine Statistik darüber wieviele Asylanträge von UMF nach einem Aufgriff durch die Grenzwache eingebrachten werden. Werden Asylanträge nach dem Aufgriff gestellt, so sind diese an das Bundesasylamt weiterzuleiten. Es gibt Hinweise darauf, dass zumindest in Einzelfällen, Asylanträge nicht weitergeleitet wurden, sondern eine Zurückschiebung ins Drittland erfolgte. Berichte in mehreren Medien im Mai 2003, erhärteten diesen Verdacht. Der Vorwurf wurde von mehreren Assistenzsoldaten die im Raum Kittsee (Burgenland, Grenze zu Ungarn) ihren Grenzschutz-Dienst versahen, erhoben. Im Gegensatz dazu versicherte der Militärkommandant Johann Luif, dass nur jene Flüchtlinge abgewiesen werden, die noch vor dem Grenzübertritt entdeckt werden.
Einreise über den  Flughafen:

Gemäß §39 (3) des AsylG dürfen Asylaträge von Asylwerbern, die über den Flughafen einreisen, nur mit Zustimmung von UNHCR als offensichtlich unbegründet abgewiesen oder wegen bestehenden Schutzes in einem sicheren Drittstaat zurückgewiesen werden.

Nach Auskunft des UNHCR wird UMF, die über den Flughafen einreisen, der Zutritt zum Hoheitsgebiet nicht verweigert. Das Prinzip des Zugangs zum Staatsgebiet für UMF wird von den österreichischen Behörden dahingehend berücksichtigt, dass bei unbegleiteten Minderjährigen, die am Flughafen Schwechat anlässlich der Grenzkontrolle Asylanträge einbringen, kein „Flughafenverfahren“ durchgeführt wird. Diesen wird vielmehr vom Bundesasylamt die Einreise in das Bundesgebiet gestattet. Eine Ausnahme von dieser Vorgehensweise besteht lediglich dann, wenn das Bundesasylamt der Auffassung ist, dass das angegebene Alter nicht den Tatsachen entspricht. Diesbezüglich wird oft versucht, durch Fragen, etwa betreffend Schulbildung, Berufsausübung oder Familienverhältnisse, Antworten zu erhalten, die auf das tatsächliche Alter der Betroffenen schließen lassen.

An UNHCR werden in weiterer Folge nur jene Fälle gemäß § 39 Absatz 3 AsylG übermittelt, in denen das Bundesasylamt der Ansicht ist, dass der/die Asylsuchende entgegen seiner/ihrer Angaben volljährig und der Asylantrag nach Durchführung einer Anhörung nach § 4 oder 6 Asylgesetz zurück- bzw. abzuweisen ist. Die Erteilung der nach dem Asylgesetz erforderlichen Zustimmung zur Ab- oder Zurückweisung des Asylantrags im „Flughafenverfahren“ durch UNHCR erfolgt – sofern auch nach Ansicht von UNHCR die Kriterien für die offensichtliche Unbegründetheit des Antrags oder Drittstaatsicherheit erfüllt sind – nur dann, wenn sich aus der Niederschrift der Einvernahme durch das Bundesasylamt und einer gegebenenfalls von UNHCR selbst durchgeführten ergänzenden Anhörung zweifelsfrei entnehmen lässt, dass es sich um keine minderjährige Person handelt. Nach Einschätzung von UNHCR ist für UMF, die am Flughafen Wien -  Schwechat Asylanträge stellen, der Zugang zum österreichischen Hoheitsgebiet gewährleistet.

1.b)
To what extent does this conform to the Statement?  Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

1.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

1.d)
Please also indicate whether your country has a ”carrier liability legislation” whereby airlines, train and boat companies can be fined if they bring someone without proper documents. Is this applied to children and  young people under the age of 18?

Im §103 (3) FrG sind die Verantwortlichkeiten des Transportunternehmens festgeschrieben. Für die Beförderung von UMF sind im Gesetz keine Sonderregelungen vorgesehen.

Kann die Grenzkontrollbehörde die Identität eines Fremden nicht ohne weiters feststellen oder ist dieser nicht im Besitz der zur Einreise erforderlichen Dokumente und kommt der Beförderungsunternehmer, der den Fremden nach Österreich gebracht hat, seiner Auskunftsverpflichtung gemäß den §§ 53 und 54 nicht unverzüglich nach, so hat ihm die Behörde hiefür einen pauschalierten Kostenersatz von 3000 Euro vorzuschreiben. Der Kostenersatz entfällt, wenn der Beförderungsunternehmer auf eigene Kosten die unverzügliche Abreise des Fremden bewirkt. Der Betrag eines geleisteten Kostenersatzes ist dem Beförderungsunternehmer zurückzuzahlen, wenn dem betreffenden Fremden auf Grund des nach der Einreise gestellten Antrags Asyl gewährt wird.  

Trafficking  (SGP: C 1.2)
1.e)
Are you aware of any children being trafficked  for the purposes of exploitation  into your country? If so please give brief example stating if possible the country of origin and nature of trafficking. Please also give examples where children have traveled along trafficking routes in order to apply for asylum.

In den letzten Jahren ist die Zahl jener Kinder, die nach Österreich gebracht werden, um hier von kriminellen Organisationen ausgebeutet zu werden, deutlich angestiegen (Information Katharina Memoli 13.6.03). Zunächst war dieses Phänomen hauptsächlich auf Wien beschränkt, mittlerweile gibt es derartige Erfahrungen allerdings auch in anderen Bundesländern.

In Wien sind es vor allem Kinder aus Rumänien, die in organisierter Form nach Österreich gebracht werden, meist um in der Folge Diebstähle zu begehen. Die Erwachsenen organisieren die Unterkunft und sagen den Kindern, wo sie stehlen sollen und welche Waren benötigt werden. Der Jugendwohlfahrtsträger wird pro Monat durchschnittlich 40 mal von der Polizei kontaktiert, weil rumänische Burschen in Alter von 9-17 Jahren beim Stehlen aufgegriffen wurden. Manche Kinder werden mehrmals pro Woche von der Polizei aufgegriffen. Einige jüngere Buben werden auch zur Prostitution gezwungen. Die Kinder bleiben fast nie länger als wenige Stunden in den vom Jugendwohlfahrtsträger zugewiesenen Unterkünften. Den Informationen des Jugendwohlfahrtsträgers zufolge handelt es sich bei den Burschen hauptsächlich um Waisen und Straßenkinder, manchmal haben sie aber auch noch Eltern in Rumänien. Eine Rückführung dieser Kinder in das Heimatland ist nur in den wenigsten Fällen möglich. Besteht von den Kindern die Bereitschaft zurückzukehren, wird die Rückkehr von der rumänischen Botschaft unterstützt.

In Wien soll nun eine Unterbringungsstelle mit rumänischsprachigem Personal speziell für diese Kinder eingerichtet werden. Damit soll ermöglicht werden, dass die Kinder Kontakt zu Ansprechpersonen außerhalb der kriminellen Szene bekommen.

Ebenso werden immer wieder Mädchen aus Bulgarien nach Wien gebracht. Die 7 - 14jährigen Mädchen werden von der Polizei meistens beim Ladendiebstahl erwischt und dem Jugendwohlfahrtsträger übergeben. Mit Unterstützung von IOM wurden die Mädchen bisher in ein Heim in Sofia überstellt. Da die Bedingungen in dieser Unterkunft so schlecht sind, ist IOM allerdings nicht weiter bereit die Verantwortung für die Rückführungen zu übernehmen.

In Linz waren es im Jahr 2002 ca. 20 bis 30 Jugendliche aus Georgien, bei welchen der Verdacht besteht, dass sie in organisierter Form nach Österreich gebracht wurden um Diebstähle zu begehen. Es gibt zumindest in einigen dieser Fälle Hinweise darauf, dass die Jugendlichen mit Drogen versorgt werden, um die Abhängigkeit und Gefügigkeit zu erhöhen.

In einigen Bundesländern gibt es deutliche Hinweise darauf, dass Jugendliche als Drogendealer oder auch als Prostituierte arbeiten müssen, um Schulden abzuarbeiten. Diese Schulden sind Resultat der hohen Kosten, die bei der Schleppung nach Österreich entstehen. Oft benötigen und erwarten auch die Familien finanzielle Unterstützung, dies erhöht zusätzlich den Druck auf die Jugendlichen. 

1.f)
Have any measures been taken by the state to combat trafficking of any sort?
Seit 1999 kam es zu mehrmaligen Gesetzesänderungen mit dem Ziel, die Tatbestände der Schlepperei und Ausbeutung verstärkt zu verfolgen. Einerseits wurde der Tatbestand der Schlepperei, der im FrG von 1997 unter bestimmten Bedingungen als Verwaltungsübertretung geahndet wurde, mit der Novelle im Jahr 2000 generell ein strafrechtlich relevantes Delikt. Ebenso wurde die Ausnutzung der besonderen Abhängigkeit eines Fremden, der sich rechtswidrig im Bundesgebiet aufhält, mit der FrG-Novelle 2002 vom Gesetzgeber nun strafrechtlich geahndet. (BGBl I, 34/2000,  Änderung des Fremdengesetzes 1997 und des Strafgesetzbuches)



In der derzeit geltenden Fassung des Fremdengesetzes (126. Bundesgesetz: Änderung des Fremdengesetzes 1997 (FrG-Novelle 2002), des Asylgesetzes 1997 (AsylG-Novelle 2002) und des Ausländerbeschäftigungsgesetzes (13.08.2002) wird die Ausbeutung eines Fremden folgenden Sanktionen unterworfen:

§ 105. (1) Wer mit dem Vorsatz, sich oder einen Dritten aus der Ausnützung der besonderen Abhängigkeit

eines Fremden, der sich rechtswidrig im Bundesgebiet aufhält, über keine Beschäftigungsbewilligung

verfügt oder sich sonst in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis befindet, eine fortlaufende

Einnahme zu verschaffen, diesen Fremden ausbeutet, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu zwei

Jahren zu bestrafen.

(2) Wer durch die Tat einen Fremden in Not versetzt oder eine größere Zahl von Fremden ausbeutet,

ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(3) Hat die Tat den Tod eines Fremden zur Folge, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von einem bis

zu zehn Jahren zu bestrafen.

Die "Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel" ist eine anerkannte Opferschutzeinrichtung für: 

Migrantinnen, die durch Gewalt, Drohung, Ausnützung ihrer starken Abhängigkeit oder durch Täuschung zur Ausübung der Prostitution in Österreich verhalten werden. Ebenso betreut die Organisation Migrantinnen, die durch Heiratshandel oder Handel mit Hausangestellten hierher gebracht und unter Bedingungen krasser Ausbeutung leben müssen. 

Im Rahmen diese Projekts werden immer wieder auch minderjährige Asylwerberinnen unterstützt. 

2.
IDENTIFICATION (SGP: C2)
2.a)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

Mit der Novelle des Asylgesetzes 2002 wurde die erkennungsdienstliche Behandlungen von mündigen Minderjährigen festgeschrieben. Mündige Minderjährige sind jene Personen, die das 14. Lebensjahr beendet haben, jedoch noch nicht volljährig sind.

§ 35. (1) Die Asylbehörden haben Fremde, die das 14. Lebensjahr vollendet haben und einen Asylantrag

oder einen Asylerstreckungsantrag stellen, sowie Fremde, denen gemäß § 9 Asyl gewährt werden

soll, erkennungsdienstlich zu behandeln (§ 64 Abs. 3 SPG, BGBl. Nr. 566/1991). Die Fremden haben an

den für die erkennungsdienstliche Behandlung erforderlichen Handlungen mitzuwirken. Die Behörden

sind weiters ermächtigt, eine Personsfeststellung (§ 64 Abs. 5 SPG) vorzunehmen. Die erkennungsdienstliche

Behandlung und Personsfeststellung können auch von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes

durchgeführt werden. Sie schreiten in diesem Fall für das Bundesasylamt ein.

(2) Die Behörde oder das Organ des öffentlichen Sicherheitsdienstes hat den Betroffenen unter Bekanntgabe

des für die erkennungsdienstliche Behandlung maßgeblichen Grundes aufzufordern, sich dieser

zu unterziehen. Kommt der Betroffene der Aufforderung nicht unverzüglich nach, sind sie ermächtigt, die

erkennungsdienstliche Behandlung, soweit dies tatsächlich möglich ist und damit kein Eingriff in die

körperliche Integrität verbunden ist, durch Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt durchzusetzen.

Die erkennungsdienstliche Behandlung dient der raschen Identifizierung von Personen, verfolgt aber nicht den Zweck spezifische Schutzmaßnahmen für UMF einzuleiten. Besonders soll möglichst rasch festgestellt werden, ob eine Person schon zuvor in einem anderen Land der EU einen Asylantrag eingebracht hat. Dem Dubliner Übereinkommen zufolge ist jener Staat für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig, in welchen eine Person zuerst legal oder illegal in den EU Raum eingereist ist oder wo sie zuerst einen Asylantrag eingebracht hat. Bis Jänner 2003 erfolgte der Datenaustausch auf bilateraler Ebene. Die Abklärung benötigte mehrere Wochen, war kompliziert und wenig effizient. EURODAC bedeutet nun, dass EU-weit Daten von allen AsylwerberInnen und illegalen GrenzgängerInnen in digitalisierter Form in einer zentralen Datenbank gesammelt werden. Dadurch kann rasch abgeklärt werden, ob ein Asylwerber bereits in einem anderen Staat registriert wurde.

· relevant practice in your country

Durch EURODAC werden UMF noch mehr als bereits bisher auf die Unterstützung von Schlepper angewiesen sein. Viele UMF haben Österreich nicht als Zielland, sie machen hier eine Zwischenstation und bringen, um kurzfristig einen legalen Aufenthaltsstatus zu erwirken, einen Asylantrag ein. Innerhalb der folgenden Tage oder Wochen wird die Weiterreise organisiert. Zukünftig muss sich jeder Flüchtling, der Österreich nicht als Zielland hat, diesen Schritt sehr genau überlegen. EURODAC bedeutet somit mehr erzwungene Illegalität, mehr Profit für Schlepper und zusätzliche Gefahren für Flüchtlinge, besonders für UMF.

2.b)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

2.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?
keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

3.
APPOINTMENT OF GUARDIAN OR ADVISER (SGP: C3)
3.a)
Is a guardian or  adviser appointed?

Im Jänner 2001 wurde vom Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte ein Rechtsgutachten verfasst, um die Zuständigkeit für die Unterbringung und Betreuung von UMF zu klären. (Materiellrechtliche Grundlagen der Zuständigkeit für die Unterbringung von Unbegleiteten Minderjährigen Flüchtlingen; Beatrix Ferenci; Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte; Wien 2001).

Dem Rechtsgutachten zufolge ist einem Minderjährigen, wenn nicht zumindest einer Person die Vertretung im Rahmen der Obsorge obliegt, ein Vormund zu bestellen. Die gesetzliche Vertretung, Pflege und Erziehung für ein Kind wird bis zur Erreichung der Volljährigkeit von seinen gesetzlichen Vertretern, im Normalfall von den Eltern, wahrgenommen. Wenn aber nicht mindestens eine Person für die Vertretung im Rahmen der Obsorge für den Minderjährigen zuständig ist, ist diesem vom Gericht ein Vormund zu bestellen, sobald es von einem UMF Kenntnis erlangt hat. Findet sich aus dem Kreis der Verwandten oder auch sonst keine geeignete Person, so hat das Gericht den Jugendwohlfahrtsträger als Vormund zu bestellen.

Die Verpflichtung des JWT leitet sich aus dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (AGBG) ab:

§ 215 der JWT hat die zur Wahrung des Wohles eines MJ erforderlichen gerichtlichen Verfügungen im Bereich der Obsorge zu beantragen.

Obwohl dem Gesetz zufolge grundsätzlich bei allen UMF vom Gericht ein Vormund zu bestellen ist, sieht die gängige Praxis anders aus: 

Einzig im Raum Linz wird regelmäßig durch den zuständigen Pflegschaftsrichter bei UMF ein Obsorgeverfahren eingeleitet. Fast immer kommt es in der Folge zu einer Übertragung der Obsorge an den Jugendwohlfahrtsträger. In den anderen Bundesländern ist die Obsorgeübertragung an den JWT immer noch die Ausnahme. In Wien war mit Stichtag 31.12.2002 bei 23 UMF die Obsorgeverpflichtung an den Jugendwohlfahrtsträger Wien übertragen, zu diesem Zeitpunkt waren aber insgesamt 833 UMF in Wien aufhältig. Entscheidender Faktor für die Beantragung der Obsorge durch den Jugendwohlfahrtsträger ist in der Regel das Alter. Nur bei schulpflichtigen UMF (bis 15 Jahre) wird ein Obsorgeantrag beim Pflegschaftsgericht eingebracht. In Salzburg kam es im Jahr 2000 in 5 Fällen zur Übertragung der Obsorge an den Jugendwohlfahrtsträger, die Anregungen dazu gingen in diesen Fällen von der Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg aus (vgl. Anfragebeatwortung Salzburger Landtag Nr.730 betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). Auch in den anderen Bundesländern wurde nur in Einzelfällen die Obsorge an den Jugendwohlfahrtsträger übertragen.

3.b)
If so what is their role?

Der Umfang der Obsorge umfasst neben der Erziehung, Vermögensverwaltung und Vertretung auch die Pflege des Minderjährigen, worunter die Wahrung des körperlichen Wohles und der Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht, die Erziehung besonders die Entfaltung der körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte, die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie dessen Ausbildung in Schule und Beruf verstanden wird.

Die Obsorge kann vom Gericht auch nur für Teilbereiche übertragen werden.

3.c)
How soon after the arrival are they normally appointed?

In Linz wird ca. zwei Wochen nach der Ankunft des UMF das Jugendgericht informiert. Danach werden Ermittlungen eingeleitet. Nach durchschnittlich sechs Monaten kommt es zur Übertragung der Obsorge an den Jugendwohlfahrtsträger. 

Wenn in anderen Bundesländern ein Obsorgeantrag eingebracht wird, geschieht dies ebenfalls meist relativ rasch nach der Ankunft des Jugendlichen, die gerichtliche Übertragung der Obsorge dauert danach noch mehrere Wochen bis Monate. 

3.d)
What kind of background and expertise do guardians/advisers have((?

In der Regel sind die  mit der Vormundschaft betrauten Personen des Jugendwohlfahrtsträgers ausgebildete RechtsfürsorgerInnen.

3.e)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

Die Situation in Österreich entspricht nicht dem Statement. Zunächst deswegen, weil für viele UMF die Obsorgefrage überhaupt nicht geregelt wird,. Aber auch in den Fällen, in welchen die Obsorge an den Jugendwohlfahrtsträger übertragen wurde, werden die daraus resultierenden Aufgaben nicht immer mit der nötigen Sorgfalt übernommen. So wurden etwa in Salzburg im Jahr 2000, auch nach Übertragung der Obsorge an Jugendwohlfahrtsträger, in keinem Fall Maßnahmen zur Hilfe und Erziehung eingeleitet.  

3.f)
Are any changes needed? In relation to any first principle?
keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

4.
REGISTRATION AND DOCUMENTATION (SGP: C4)
4.a)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country? Please outline in brief.

Durch die Einrichtung von Clearingstellen und anderen auf UMF spezialisierten Unterbringungseinrichtungen ist es nun teilweise möglich, den sozialen Hintergrund zu erheben. Die Informationen werden in diesen Fällen von geschulten Mitarbeitern erhoben.

4.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

Es sollte sichergestellt werden, dass bei allen UMF eine detaillierte Erhebung des sozialen Hintergrundes stattfindet.

5.
AGE  ASSESSMENT  (SGP: C5)
5.a)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

§95 Abs. 5 des FRG sieht seit der Novelle 2002 vor, dass es der Behörde obliegt, Beweismittel zur Altersfeststellung heranziehen. Im Besonderen wird im Gesetzestext auf die Hinzuziehung eines Amtsarztes hingewiesen. In der Praxis haben sich aber gerade die von AmtsärztInnen erstellten Gutachten zur Altersfeststellung als höchst problematisch erwiesen. Die Altersfeststellung wird von den AmtsärztInnen vielfach in wenigen Minuten durchgeführt: die Jugendlichen werden besehen, die Größe, das Gewicht, die Körperbehaarung und der Zahnstatus werden erhoben. Danach folgt regelmäßig die Feststellung, dass die besehene Person nicht minderjährig sei.

Ebenso wird im nunmehr geltenden Gesetzestext auf die Möglichkeit verwiesen, „auf Wunsch“ der/des Fremden ein Handwurzelröntgen auf eigene Kosten anzufertigen. Die Empfehlungen des vom BMI selbst eingerichteten Menschenrechtsbeirates wurden bei der Konzeption des Gesetzes ignoriert.

Bis zu diesem Zeitpunkt war die Anwendung von Röntgenuntersuchungen ausschließlich für medizinische Zwecke gesetzlich erlaubt. Das mit 1.1.03 in Kraft getretene Strahlenschutz - EU - Anpassungsgesetz 2002, erlaubt nun erstmals die Anwendung dieser Methode auch für andere Zwecke.

· relevant practice in your country

In den letzten Jahren kommt es immer häufiger dazu, dass sich offensichtlich ältere Personen als minderjährig ausgeben. Hauptverantwortlich dafür ist die fehlende Grundversorgung für erwachsene AsylwerberInnen. Erwachsene AsylwerberInnen aus bestimmten Staaten erhalten in Österreich während des Asylverfahrens, auch dann wenn sie völlig mittellos sind, weder Unterkunft, Nahrung noch  medizinische Behandlung. Für UMF ist hingegen zumindest die Grundversorgung sichergestellt.

Weiters haben die falschen Altersangaben auch darin ihre Ursache, dass Schlepper den Flüchtlingen bestimmte Fluchtgeschichten und Altersangaben nahe legen.

Im Verlauf der Einvernahme am Bundesasylamt kommt es immer wieder zu Alterskorrekturen. Im Rahmen der freien Beweiswürdigung obliegt es dem Referenten festzustellen, dass eine Person, die sich als minderjährig ausgibt bereits volljährig ist. Teilweise geschieht diese Feststellung in Kooperation mit dem zuständigen Jugendwohlfahrtsträger. Handwurzelröntgenuntersuchungen werden vom Bundesasylamt nicht angeordnet. In einer schriftlichen Mitteilung wurden die Referenten darauf hingewiesen im Zweifel von der Minderjährigkeit auszugehen. In einigen Fällen kam es während der Einvernahme am Bundesasyamt, bei jenen Personen die in einer Clearingstelle untergebracht waren, durch den Betroffenen zu einer freiwilligen Altersrichtigstellungen.

In ganz wenigen Einzelfällen kam es auch dazu, dass sich Jugendliche älter ausgeben als sie tatsächlich waren. In einem Fall wollte ein Minderjähriger aus Indien als Zeitungsverkäufer arbeiten, dazu musste er volljährig sein. Ein weiterer Fall betrifft ein Mädchen, welches – unbehelligt vom Jugendamt - als Prostitierte arbeiten sollte.

5.b)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

Die Gutachten zur Alterseinschätzung entsprechen in keiner Weise den Qualitätskriterien eines Sachverständigengutachtens. Dies hat auch der Verwaltungsgerichtshof bereits im Dez. 1999 erkannt:

 (...) von einer Schaffung gesetzlicher Voraussetzungen der Altersfeststellung mit Hilfe von medizinischen Methoden insbesondere unter Anwendung ionisierenden Strahlenuntersuchungen Abstand zu nehmen.

http://www.menschenrechtsbeirat.at/index_berichte.html
5.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

Zunächst besteht die dringende Notwendigkeit, die Grundversorgung für alle erwachsenen AsylwerberInnen sicherzustellen. So lange erwachsene AsylwerberInnen aus bestimmten Ländern vom österreichischen Staat keine Unterstützung erhalten, sehen viele nur die Möglichkeit, sich als minderjährig auszugeben, um überleben zu können. Der fehlende Anspruch auf Grundversorgung führt zu einer Situation, die für alle Beteiligten (Jugendliche, Erwachsene, Behörden, NGOs) nur Nachteile bringt. 

Hinsichtlich der Altersfeststellung ist es sinnvoll, Anstrengungen zu unternehmen, zu einer bundesweit einheitlichen Regelung zu finden. Derzeit gibt es keine hinreichend genauen gutachterlichen Methoden, die eine aussagekräftige Altersfeststellung erlauben. 

6.
DETENTION (SGP: C6)
6.a)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

Ungeachtet der Empfehlungen des Menschenrechtsbeirates
 bleibt die Schubhaftverhängung bei Minderjährigen auch nach der Novelle 2000 des FrG möglich. Der Beirat kommt in seinem Bericht zur Auffassung, dass eine Verhängung der Schubhaft über Minderjährige zum gegenwärtigen Zeitpunkt in ihrer konkreten Praxis den internationalen Mindeststandards der Behandlung von Kindern und Jugendlichen in Haft widerspricht.

· Der Beirat empfiehlt, solange in Österreich keine Einrichtungen geschaffen worden sind, die den international normierten und empfohlenen Standards entsprechen, von der Verhängung der Schubhaft über Minderjährige mangels geeigneter Unterbringungsmöglichkeit Abstand zu nehmen.

Mit dem Fremdengesetz 1997 wurde das Instrument des “gelinderen Mittels” eingeführt. Die Behörde kann demnach von der Schubhaft Abstand nehmen, wenn sie Grund zu der Annahme hat, dass deren Zweck auch durch Anwendung des „gelinderen Mittels“ erreicht werden kann (FrG §66). Mit der FrG Novelle 2002 wurde dem § 66 folgender Abs 5 angefügt:

(5) Die Anwendung eines gelinderen Mittels steht der für die Durchsetzung der Abschiebung, der Zurückschiebung oder Durchbeförderung erforderlichen Ausübung von Befehls- und Zwangsgewalt nicht entgegen.

Soweit dies zur Abwicklung dieser Maßnahmen erforderlich ist, kann den Betroffenen aufgetragen werden, sich für insgesamt 24 Stunden nicht übersteigende Zeiträume an bestimmten Orten aufzuhalten.“

In den erläuternden Bemerkungen heisst es dazu: 

Die Anfügung des § 66 Abs. 5 soll gewährleisten, daß die Verhängung eines gelinderen Mittels nicht zur

Vereitelung der Durchsetzung einer aufenthaltsbeendenden Maßnahme führt. Die Unterbringung kann

zweckmäßigerweise auch in einem Anhaltezentrum (Polizeigefangenenhaus) erfolgen.

Mit der Anfügung des § 66 Absatz 5 wird somit der Freiheitsentzug auch im Rahmen des gelinderen Mittels ermöglicht. Diese Ergänzung widerspricht dem Sinn des gelinderen Mittels, nämlich des Absehens vom Freiheitsentzug. Von dieser Änderung sind vor allem Minderjährige betroffen, bei denen das gelindere Mittel anzuwenden ist, es sei denn die Behörde hätte Grund zu der Annahme, dass der Zweck der Schubhaft damit nicht erreicht werden kann. 

Die Behörden wurden mittels Weisung vom BMI dazu verpflichtet, Minderjährige unter 14 Jahren keinesfalls in Schubhaft zu nehmen und die Zahl der Minderjährigen in Schubhaft generell so gering wie möglich zu halten.

· relevant practice in your country

Die Zahl der Schubhaftverhängungen bei UMF ist seit Anfang 2002 rückläufig. Im 2. Halbjahr 2000 wurden 129, im 1. Halbjahr 2001  217, im 2. Halbjahr 2001 278 und im 1. Halbjahr 2002 47 UMF in Schubhaft genommen. (Anfragebeantwortung durch den Bundesminister für Inneres Dr. Ernst Strasser zu der schriftlichen Anfrage (4236/J) der Abgeordneten Mag. Terezija Stoisits, Kolleginnen und Kollegen an den Bundesminister für Inneres betreffend unbegleitete minderjährige Flüchtlinge) In dieser Statistik gilt als Altersgrenze das vollendete 19. Lebensjahr.
6.b)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

6.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

7.
RIGHT TO PARTICIPATE (SGP: C7)
7.a)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

Im Asylverfahren wird der Wunsch des UMF bezüglich der Einbringung von Berufungen bei negativen erstinstanzlichen Entscheidungen von den gesetzlichen Vertretern häufiger respektiert als noch vor einigen Jahren.

UMF haben allerdings fast nie ein Mitspracherecht bezüglich der Unterbringung. So kommt es immer wieder vor, dass UMF an einem bestimmten Ort in Österreich leben wollen, sei es, weil sie in einer größeren Stadt leben wollen oder aber weil Freunde oder Verwandte (die nicht Vater oder/und Mutter sind) an einem bestimmten Ort in Österreich leben. 

7.b)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

7.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

8.
FAMILY TRACING & CONTACT (SGP: C8)
8.a)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

Im Winter 2002 kam es zu einem ersten Gespräch von österreichischen NGOs mit dem Internationalen Sozialdienst (ISS).  Es bestehen Päne, eine Niederlassung des ISS in Östererich einzurichten. Das weltweite ISS Netzwek könnte dann unter anderem zur Suche von Familienangehörigen von UMF und zur Herstellung des Kontaktes genutzt werden.

Das Internationale Rote Kreuz wird in manchen Fällen vom Jugendwohlfahrtsträger eingeschalten, wenn es darum geht, Angehörige von UMF ausfindig zu machen.

In den Unterbringungsstellen bestehen teilweise Möglichkeiten, die UMF bei ihren Bemühungen mit ihrer Familie Kontakt aufzunehmen, zu unterstützen. Telefonate in die Heimat oder der Zugang zum Internet werden ermöglicht. Ebenso bietet in Wien die MA 11 den Jugendlichen die Möglichkeit  im Amt Ferngespräche zu führen. Dieses Angebot wird aber eher selten wahrgenommen.

8.b)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

8.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

9.
FAMILY REUNIFICATION  IN  A  EUROPEAN COUNTRY (SGP: C9)
9.a)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

Die österreichische Staatsgrenze bildet - bis zur vollzogenen Osterweiterung - ca. 1400 Kilometer der EU Außengrenze. Dies bedingt, dass viele Flüchtlinge, die auf den Weg in ein anderes EU Land sind, Österreich durchqueren müssen. Viele von ihnen werden, sei es weil sie von Polizei, Gendarmerie oder dem Bundesheer aufgegriffen werden oder weil sie aus eigenem Antrieb einen Asylantrag in Österreich einbringen, in der EURODAC Datenbank erfasst werden. Wenn ein Flüchtling auf der Durchreise registriert wird und danach in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag stellt, wird er nach Österreich zurückgebracht. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass das Dubliner Übereinkommen für die davon Betroffenen zu unzumutbaren Härten führt:

Laut Art.6 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom 18.2.03 zur Festlegung der Kriterien zur Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist  (Dublin II), ist ab September 2003 jener Mitgliedsstaat verpflichtet, das Asylverfahren eines UMF zu führen, in welchem sich ein Angehöriger rechtmäßig aufhält. Dies stellt eine wesentliche Verbesserung zum bisher geltenden EU-Recht dar, welches die Familienzusammenführung nur für bereits anerkannten Flüchtlingen sicherstellte. 

Artikel 6 des oben genannten Abkommens, schreibt ebenfalls fest, dass unbegleitete minderjährige AsylwerberInnen nur dann in einen anderen EU Staat gebracht werden dürfen, wenn sich nahe Familienangehörige dort aufhalten. In anderen Fällen ist der Staat, in welchem der Jugendliche den Asylantrag eingebracht hat, für die inhaltliche Prüfung desselben zuständig. Dies bedeutet - im Gegensatz zur bisherigen Praxis - dass die Durchreise durch einen und der vorherige Aufenthalt in einem anderen EU Staat zukünftig nicht mehr zur Zurückweisung des Asylantrags und zur Zurückschiebung in den anderen EU Staat führen. 
· relevant practice in your country

Der dem  Dubliner Übereinkommen zugrunde gelegte Familienbegriff ist sehr eng definiert. Dies führt immer wieder zu humanitären Härtefällen.

So reiste im Sommer 2001 der damals 15jährige Afghane E. ohne Familienangehörige in Österreich ein. Er brachte einen Asylantrag ein und lebte für einige Wochen im Flüchtlingslager Traiskirchen. Danach verließ er Österreich, um nach England zu seinem Onkel zu gelangen. Nach neun Monate brachten ihn die englischen Behörden nach Österreich zurück, da festgestellt wurde, dass Österreich für die Prüfung seines Asylantrags zuständig sei. Nach zwei Wochen machte sich E. erneut auf den Weg zu seinem Onkel und seinem Cousin, die beide legal in England leben. Schon nach einem Monat fand er sich jedoch zum zweiten Mal unfreiwillig in Österreich, nachdem er erneut von der englischen Polizei aufgegriffen worden war. Sein Wunsch ist es, ohne weitere Komplikationen in England leben zu können. Dieses verständliche Anliegen wird ihm aber aufgrund des engen, auf die Kernfamilie beschränkten Familienbegriffs, der dem Dubliner Übereinkommen zugrunde liegt, verwehrt.

Das Vorgehen der Behörden ist zwar rechtlich gedeckt, es widerspricht aber dem zentralen Grundsatz der Kinderrechtskonvention (KRK), demzufolge das Wohl des Kindes im Mittelpunkt aller Entscheidungen zu stehen hat.

Die Anzahl der Ersuchen Österreichs an andere EU Staaten, aufgrund des Dubliner Übereinkommens, das Asylverfahren azuwickeln, ist relativ niedrig. Dem Jugendwohlfahrtsträger Wien spricht von weniger als 10 derartigen Verfahren im Jahr 2002 in seinem Wirkungsbereich.

Ein weiteres Problem stellt die Dauer der Dublinverfahren dar. Diese ist sehr unterschiedlich, sie hängt vom jeweiligen EU-Land ab und kann von wenigen Wochen bis zu einem Jahr betragen.

Meist warten die Jugendlichen das Ende des Verfahrens nicht ab, sondern setzen selbständig den Weg in das Zielland fort.

9.b)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

9.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

Der Familienbegriff sollte großzügiger definiert werden. Bis die Zusammenführung möglich ist, muß die altersadäquate Unterbringung und Versorgung der UMF sichergestellt werden.

10.
INTERIM CARE - HEALTH - EDUCATION - TRAINING (SGP: C10)
10.a)
Please describe:

· relevant  law and policy in your country

Richtlinie zur Bundesbetreuung (BB) (1. Oktober 2002)

In dieser Richtlinie werden absolute und relative Ausschlussgründe für die Aufnahme in die BB angeführt. UMF sind von der Richtlinie dann berührt, wenn sie aus Ländern kommen, die absolut von der BB ausgeschlossen sind. Dies sind: EWR-Staaten, Schweiz, USA, Kanada, Japan, Neuseeland, alle EU-Kandidatenländer und russische, armenische, türkische, georgische, aserbeidschanische, mazedonische, jugoslawische und nigerianische StaatsbürgerInnen, sobald der Asylantrag in der ersten Instanz ab- oder zurückgewiesen wurde (für einige Minderheiten gelten Ausnahmen). Ein weiterer absoluter Ausschlussgrund ist die Verurteilung in Österreich zu einer Freiheitsstrafe. Zunächst wurde diese Richtlinie vom Bund auch wie vorgesehen vollzogen und UMF wurden auf die Straße entlassen. Aufgrund massiver Proteste der Länder (vor allem des Landes NÖ), die befürchteten in der Folge für die Unterkunft der Jugendlichen aufkommen zu müssen, wurde diese Bestimmung in der Folge aber nicht mehr auf UMF angewandt.

Zwischen dem Bund und den Ländern werden mittlerweile seit mehr als zwei Jahren Verhandlungen über einen Finanzausgleich in der Flüchtlingsbetreuung geführt. Diese Gespräche sind bisher noch zu keinem Abschluss gekommen. Am 16.10.02 wurde von der Landeshauptleutekonferenz die grundsätzliche Bereitschaft zur Annahme des vom BMI eingebrachten Vorschlag bezüglich der Kostenaufteilung (40% Länder, 60% Bund), signalisiert. Gleichzeitig forderten die Länder jedoch eine ziffernmäßige Beschränkung der Kosten für die Länder.

Für UMF sind in diesem Modell drei Formen der Unterbringung, mit jeweils unterschiedlicher Betreuungsintensität, vorgesehen. 

Durch ein im Frühjahr 2003 vom Obersten Gerichtshof gefälltes Urteil, welches die Zuständigkeit des Bundes für die Unterbringung von AsylwerberInnen eindeutig belegt, ist die Bereitschaft der Länder 40% der Kosten zu übernehmen, gesunken. Es ist unklar, wann und ob es überhaupt zu einer Einigung zwischen Bund und Ländern kommen wird.

· relevant practice in your country

Unterbringung im Rahmen der Bundesbetreuung (BB)

Immer noch stellt die Unterbringung von UMF im Rahmen der Bundesbetreuung den Regelfall dar. In den Betreuungsstellen des Bundes - Traiskirchen, Vorderbrühl, Bad Kreuzen und Thalham Reichenau waren an den Stichtagen 

31.01.2002 
376

28.02.2002 
376

31.03.2002 
406

30.04.2002 
370

31.5.2002 398  UMF untergebracht.

Einzig in der Betreuungstelle Traiskirchen ist ein spezifisches Betreuungsangebot für UMF vorhanden.

Die Bundesbetreuung nutzt auch private Einrichtungen oder Pensionen, um UMF unterzubringen. Von Wien aus werden UMF häufig in Betreuungseinrichtungen auf dem Land verschickt. In den ersten drei Monaten des Jahres 2003 waren mehr als 100 UMF von dieser Maßnahme betroffen. Häufig weigern sich die Jugendlichen mitzufahren oder aber sie kommen nach wenigen Tagen wieder nach Wien zurück. Da vom Jugendwohlfahrtsträger Wien für diese UMF keine Quartiere bereitgestellt werden, führen die Verlegungen häufig zur Obdachlosigkeit der Betroffenen.

Andere Unterbringungsformen

Österreichweit wird nur ein geringer Teil der UMF in Einrichtungen der Jugendwohlfahrt untergebracht. In Wien werden nur noch schulpflichtige UMF in eigene Einrichtungen aufgenommen. Häufiger werden Leistungen von privaten Trägern zugekauft, die dann Unterbringung und Betreuung der UMF übernehmen. Derartige auf die Unterbringung von UMF spezialisierte Einrichtungen sind in den letzten Jahren in Wien, Hirtenberg, Traiskirchen, Mödling, Salzburg, Graz und Linz entstanden.

Eine Sonderform der Unterbringung für UMF stellen Clearingstellen dar. Clearingstellen sind Erstunterbringungstellen; die Jugendlichen sollen nicht länger als drei Monate in den Clearingstellen verbringen. In den Clearingstellen waren im Jahr 2002 insgesamt 489 UMF vorübergehend untergebracht  (Mödling 78, Salzburg 57, Graz 128, Linz 99 und Wien 127). Problematisch gestaltet sich vor allem die Suche nach geeigneten Unterbringungseinrichtungen für die Zeit danach. Weiters ist problematisch, dass nicht alle in Österreich ankommenden UMF an eine Clearingstelle verwiesen werden können. Während in Salzburg, Vorarlberg, Tirol und in der Steiermark meistens ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, werden in Wien, Niederösterreich und im Burgenland wesentlich mehr Plätze benötigt.

Werden Jugendliche während des laufenden Asylverfahrens volljährig, kann dies zu prekären Situationen bezüglich der Unterbringung führen. So musste ein Asylwerber aus Moldavien, nachdem er 18 Jahre alt geworden war, die Unterbringungseinrichtung für UMF verlassen, danach übernachtete er in einem Caritas- Notquartier auf einer Matratze vor dem WC.

In der Mehrzahl der Fälle können zumindest Schlafplätze gefunden werden. Die Unterbringung in Notquartieren oder im  Rahmen der Bundesbetreuung führt aber mittelfristig immer wieder in die Obdachlosigkeit.

10.b)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

Die Qualität der Unterbringung und Betreuung von UMF entspricht nur teilweisen deren Bedürfnissen. Besonders problematisch ist die Unterbringung von UMF im Rahmen der Bundesbetreuung; durch Verschickungen kommt es immer wieder zur Obdachlosigkeit. Völlig ungesichert ist die Grundversorgung nach dem Erreichen der Volljährigkeit.

10.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

Die Einrichtung von Clearingstellen stellt einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung der im Statement vorgegeben Zielsetzung dar. Problematisch ist allerdings, dass aufgrund des zu geringen Platzangebots nur ein Teil der UMF tatsächlich in Clearingstellen aufgenommen werden kann. Es müssen zusätzliche Ressourcen im ausreichenden Ausmaß bereitgestellt werden, um alle UMF sofort nach ihrer Ankunft in Clearingstellen unterbringen zu können. Ebenso ist es notwendig, genügend für Jugendliche geeignete, Folgeunterbringungseinrichtungen bereitzustellen.

Health
(SGP: C 10.2)
10.d)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

Grundsätzlich ist für UMF ein Versicherungsschutz bei Krankheit gegeben. Jene AsylwerberInnen, die aber weder von der Bundesbetreuung noch von der Jugendwohlfahrt unterstützt werden, sind nicht krankenversichert.

· relevant practice in your country

Im ländlichen Bereich stellen die entstehenden Fahrtkosten für den Arztbesuch immer wieder ein massives Problem dar. Die UMF sind in der Organisation der medizinischen Hilfen auf sich alleine gestellt. Die Notversorgung ist möglich, eine Gesundenuntersuchung ist nicht vorgesehen. Es fehlt an einer entsprechenden Vorbereitung und Unterstützung der behandelnden Ärzte.

Problematisch gestaltet sich die adäquate Versorgung von UMF mit körperlicher und/oder geistiger Behinderung. Derzeit befindet sich ein vom Nabel abwärts gelähmter Jugendlicher in Traiskirchen. Aufgrund der baulichen und personellen Bedingungen ist das Flüchtlingslager Traiskirchen nicht für die längerfristige Unterbringung geeigent. Bis dato ist es nicht gelungen, eine geeignete Unterbringung ausfindig zu machen.

10.e)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

Der Zugang zu medizinischer Versorgung ist meistens gegeben. Mängel bestehen jedoch bezüglich Früherkennung und vorbeugender Untersuchungen. So kann es vorkommen, dass ansteckende Krankheiten nicht oder erst sehr spät erkannt werden. Dies führt zu einer Selbst- und Fremdgefährdung.

Jugendliche, die aus welchem Grund auch immer, keine staatliche Unterstützung erhalten, sind von der medizinischen Versorgung gänzlich ausgeschlossen.  

10.f)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Education, Language and Training (SGP: C 10.3)
10.g)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

Jugendliche, welche die in Österreich vorgesehene Schulpflicht von 9 Jahren noch nicht absolviert haben, sind zum Besuch einer allgemein bildenden Pflichtschule verpflichtet/berechtigt, das gilt auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Da der Nachweis der absolvierten 9 Jahre meist nicht zu erbringen ist, wird die Regelung so gehandhabt, dass Jugendliche bis zu ihrem 15. Lebensjahr in die Pflichtschule aufgenommen werden.

„Die zuständige Sprengelschule hat alle schulpflichtigen Kinder, also auch Kinder von AsylwerberInnen oder Kinder, deren aufenthaltsrechtlicher Status nicht geklärt ist, aufzunehmen – bei Vorliegen des „dauernden Aufenthalts“ nach § 1 SchPflG, bei bloß „vorübergehendem Aufenthalt“ nach § 17 SchPflG.“5).

Der Großteil der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist über 15 Jahre alt. Sie fallen in die Gruppe der nicht Schulpflichtigen. Sie können in Höhere Schulen als außerordentliche SchülerInnen aufgenommen werden, wenn alle als ordentliche SchülerInnen in Betracht kommenden AufnahmsbewerberInnen aufgenommen worden sind. Da sie als solche jedoch nicht für Teilungszahlen oder die Anzahl der SchülerInnen für neue Klasseneröffnungen zählen, sind Schulen mit ihrer Aufnahme oft überfordert. Der Aufnahme als ordentliche Schüler stehen  Probleme bei der Einstufung entgegen. Zeugnisse sind meist nicht vorhanden und eine Aufnahmsprüfung in Deutsch zu absolvieren, wäre erst nach einer intensiven vorangehenden Sprachförderung möglich.

Während der Zugang zur Schulbildung für UMF prinzipiell offen ist, bestehen große Probleme beim Zugang zur Berufsausbildung und legaler Beschäftigung.
Nach den geltenden Bestimmungen des Ausländerbeschäftigungsgesetzes ist es für AsylwerberInnen sehr schwierig, einer legalen Beschäftigung nachzugehen. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist nur dann möglich, wenn der potentielle Arbeitgeber einen Antrag auf Beschäftigungsbewilligung einbringt. Danach wird vom Arbeitsmarktservice (AMS) geprüft, ob ein Quotenplatz (Bundeshöchstzahl; Landeshöchstzahl) verfügbar ist. Da die Landeshöchstzahlen seit Jahren ständig überschritten sind, wird ein erschwertes Erteilungsverfahren notwendig. Dieses beteht zunächst aus dem Ersatzkraftverfahren, dabei wird geprüft, ob es eine inländische oder eine besser integrierte ausländische Arbeitskraft für diese Stelle gibt. Wird keine derartige Person gefunden, kommt es zu einer Behandlung des Antrags im Regionalbeirat. Wenn alle im Regionalbeirat vertretenen Gruppen (Arbeiterkammer, Gewerkschaftsbund, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung) einhellig der Beschäftigung zustimmen (Ermessensentscheidung), wird die Beschäftigungsbewilligung erteilt.

Der Zugang zu einer Lehre ist den gleichen Beschränkungen unterworfen (vgl. AuslBG 2002). In der Praxis werden Anträge auf Beschäftigungsbewilligung vom Arbeitsmarktservice häufig abgewiesen, wobei in der Praxis regional große Unterschiede bestehen. Während es in Wien und Niederösterreich nahezu aussichtslos ist eine Beschäftigungsbewilligung für UMF zu erhalten, sind die Chancen dafür in Oberösterreich durchaus intakt.

· relevant practice in your country

Aufgrund der Altersstruktur der UMF und der fehlenden Kenntnisse der deutschen Sprache besuchen nur wenige UMF öffentliche Schulen. Die Finanzierung von Fahrtkosten, Unterrichtsmaterial und Mittel für Ausflüge stellt immer wieder eine Schwierigkeit dar. Ein Teil der nicht mehr schulpflichtigen UMF besucht externe Hauptschulabschlusskurse, anderen wird durch Privatpersonen oder Vereine der Besuch von Deutschkursen ermöglicht. Diese Kurse variieren erheblich in Intensität und Dauer. 

In gesamten Bundesgebiet haben im Jänner 2003  65 Asylwerber im Alter von 15 bis 18 mit einer Beschäftigungsbewilligung gearbeitet. Um die Diskrimierung von UMF und jungen AsylwerberInnen am Arbeitsmarkt zu bekämpfen, wurde im Rahmen von EQUAL im Herbst 2002 die Entwicklungspartnerschaft EPIMA begründet.

EPIMA wants to help young asylum seekers with language problems, disorientation and lack of information with a variety of courses. Asylum seekers are often seen as a "problem" on the training and job market. Precise information and the opportunity to gain first-hand experience with regard to initial training phases and practical work are meant to minimize prejudices and misjudgment - even on the part of employers. 
Altogether 165 young asylum seekers are supposed to take part in the EPIMA-programme, which runs until the early summer of 2005. Due to the current legal situation an immediate integration into the job market won't be the primary aim of the work done within the modules. Whenever it is not possible to start a job immediately, focus is placed upon gaining skills and information about jobs as well as offering asylum seekers various work experience placements in different fields of work. All these methods are supposed to guarantee a quick start after obtaining permanent residency. The skills and experiences gained should also help with taking up a job in the case of return to one's native country or in the case of migrating to another country.
The modules are offered in 5 regions of Austria. The differences one might experience from region to region have been taken into account. Currently, all modules start with practical work. 
Lobbying, publicity and the press are important to ensure that there will be a permanent educational opportunities for the target group - even after EU subsidies have run out. Exchange of knowledge and experiences with other EU countries will be an important issue in linking the work so far. The collected experiences from this practical work will be exchanged on a permanent basis. The members of the module-teams will have the opportunity within the network to join in with other EU projects for a few days. The teaching modules used there will be collected, compared and then used to develop the modules further.

10.h)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

Bei schulpflichtigen Kindern wird den Vorstellungen des Statements annähernd entsprochen, 

Probleme gibt es aber immer wieder bei der Finanzierung von Schulmaterialien, Fahrtkosten und Ausflügen.

Integrationsklassen mit BegleitlehrerInnen für SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache sind nicht ausreichend vorhanden. Aufgrund sprachlicher Überforderung können die Jugendlichen auch oft in der kurzen Zeit keinen positiven Schulabschluss erreichen und erhalten daher am Ende kein Zeugnis, sondern nur eine Schulbesuchsbestätigung.

Nicht realisiert sind hingegen die Vorstellungen des Statements bei nicht mehr schulpflichtigen UMF. Projekte wie EPIMA stellen zwar für einige UMF eine Chance dar, indem sei die Möglichkeit bieten, individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, können aber derzeit die strukturellen Benachteiligungen nicht beseitigen.

10.i)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

11.
REFUGEE  DETERMINATION  PROCESS (SGP: C 11)
Access to normal procedures ( SGP: C11.1 )

11.a) Please describe:

· relevant law and policy in your country

Wie schon im assessment 1999 erwähnt, können Asylanträge von UMF aufgrund von “Drittstaatssicherheit” oder “vertraglicher Unzuständigkeit” zurückgewiesen beziehungsweise wegen “offensichtlicher Unbegründetheit” abgewiesen werden. Für UMF sind keine Ausnahmeregelungen vorgesehen.

· relevant practice in your country

In den letzten Jahren ist die Zahl der sogenannten Schnellverfahren relativ niedrig. 

11.b)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

11.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Legal Representation (SGP: C 11.2)

11.d)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

In den vergangenen Jahren fanden auf Initiative der Jugendwohlfahrtsträger, verschiedener NGOs, der Kinder- und Jugendanwaltschaften und des UNHCR mehrmals Fortbildungsveranstaltungen statt, die zum Ziel hatten, die Qualität der gesetzlichen Vertretung zu steigern.

Durch die Schulungen konnte erreicht werden, dass sich im Durchschnitt die Qualität der rechtlichen Vertretung verbessert hat. 

11.e)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

11.f)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Minimal Procedural Guarantees (SGP: C 11.3)

11.g)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

Mündige Minderjährige sind berechtigt, selbst ihren Asylantrag einzubringen. Bei UMF wird mit diesem Zeitpunkt der örtlich zuständige Jugendwohlfahrtsträger Vertreter in diesem Verfahren. Berufungen gegen eine negative Entscheidung kann nur vom gesetzlichen Vertreter eingebracht werden, es gelten die gleichen Berufungsfristen wie für erwachsene Asylwerber.

Eine bevorzugte Abwicklung der Asylverfahren von UMF ist im Gesetz nicht vorgesehen. Grundsätzlich hat eine Behörde innerhalb angemessener Frist, spätestens jedoch innerhalb von sechs Monaten, einen Bescheid zu erlassen. Ist die Behörde säumig, kann ihr der Fall entzogen werden, danach wird die Oberbehörde mit der Entscheidung betraut. 

· relevant practice in your country

In den letzten Jahren werden von den Jugendwohlfahrtsträgern wesentlich öfter Berufungen gegen negative Asylbescheide des Bundesasylamtes eingebracht. In Linz wird immer dann, wenn der Jugendliche dies wünscht, eine Berufung eingebracht. Auch in Niederösterreich wird vom Jugedwohlfahrtsträger grundsätzlich gegen negative erstinstanzliche Bescheide berufen. Auch die Zahl der eingebrachten Beschwerden beim Verwaltungsgerichtshof ist angestiegen. In Wien wurde im Jahr 2002 67 mal eine höchstgerichtliche Beschwerde eingebracht. Durch das verstärkte Wahrnehmen von Rechtsmittel kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Rechtssicherheit von UMF.

Die Vorbereitung des UMF auf das Asylverfahren ist hingegen häufig nicht möglich, dabei bestehen große regionale Unterschiede. In Wien und Linz ist ein Vorbereitungsgespräch mit dem Jugendwohlfahrtsträger vor der Einvernahme am BAA üblich, in Traiskirchen kommte es in ca 30 % zu Vorgesprächen. In anderen Bundesländern - wie zum Beispiel im Burgenland – werden die Jugendlichen durch den Jugendwohlfahrtsträger allerdings nicht auf die Einvernahme am Bundesasylamt vorbereitet.

In Salzburg und der Steiermark wird die Vertretungsarbeit im Auftrag des Jugendwohlfahrtsträgers - zumindest teilweise - von NGOs durchgeführt.

Gespräche mit dem UMF nach der Einvernahme werden von den Jugendwohlfahrtsträgern noch wesentlich seltener durchgeführt. Teilweise hat der Jugendliche die Möglichkeit, die Erlebnisse und Eindrücke bei der Einvernahme mit den BetreuerInnen in der Unterkunft zu besprechen.

Bis es zu einem rechtskräftigen Abschluss des Asylverfahrens kommt, vergehen oft mehrere Jahre. Vor allem in der zweiten Instanz ist eine Verfahrenssdauer von mehreren Jahren durchaus üblich. In begründeten Fällen ist es möglich, durch Interventionen den Zeitpunkt der Einvernahme am Bundesasylamt und damit auch jenen der Bescheiderlassung erster Instanz zu beinflussen. In der Praxis wird von dieser Möglichkeit jedoch selten Gebrauch gemacht.

11.h)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

11.i)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Independent Assessment (SGP: C 11.4)

11.j)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

11.k)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

11.l)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Interviews (SGP: C 11.5)

11.m)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

Dem Asylgesetz 1997 §27 (3) zufolge ist die Anwesenheit eines Vertreters des zuständigen Amts für Jugend und Familie bei der Einvernahme im Asylverfahren zwingend vorgesehen. Es gibt allerdings keine speziellen Regelungen bezüglich der Gestaltung der Einvernahme. Pausen und Unterbrechungen festzulegen obliegt alleine dem Referenten des Bundesasylamts oder - in der zweiten Instanz - dem Mitglied des unabhängigen Bundesasylsenats. Der/dem RechtsvertreterIn steht es frei, auf die Notwendigkeit von Pausen oder Unterbrechungen hinzuweisen.

· relevant practice in your country

In den Außenstellen des Bundesasylamtes ist jeweils eine Person speziell für Fragestellungen bezüglich besonders schutzbedürftiger Asylwerber zuständig. Gemeinsam mit UNHCR wurden zwei Schulungsblöcke organisiert. Anerkannte ExperteInnen als Referenten geladen. Die Asylverfahren von UMF werden allerdings weiterhin von allen Referenten durchgeführt. Die ausgebildeten Personen stehen den anderen Referenten für Rückfragen zur Verfügung. Das Bundesasylamt begann damit, Richtlinien für den Umgang mit UMF zu erarbeiten, diese Arbeit wurde bis dato nicht beendet. Laut Auskunft des Bundesasylamts sollen die Richtlinien noch im Jahr 2003 fertiggestellt werden (Taucher 20.6.03).

Da die personelle Ausstattung der Behörden für die hohe Zahl der zu führenden Asylverfahren nicht ausreichend ist, finden die Einvernahmen unter großem zeitlichen Druck statt. Pausen und Unterbrechungen stehen dem Ziel der raschen Abwicklung entgegen. In manchen Bundesländern werden mehrere Verfahren von UMF an einem Tag zusammengefasst. Dies soll der/dem VertreterIn vom Jugendwohlfahrtsträger den mehrmaligen Weg zum Bundesasylamt ersparen, bedeutet aber, dass die Verfahren unter zusätzlichem Zeitdruck durchgeführt werden, was der Einhaltung von notwendigen Pausen entgegen steht. Die Einvernahmen finden häufig in der Zweitsprache des Jugendlichen statt, daurch kommt es häufig zu Missverständnissen und Problemen, die Fluchtgründe glaubhaft darzulegen.

Die Atmosphäre bei der Einvernahme hängt sehr stark vom Referenten ab. Die Einvernahmesituaton wird von vielen Jugendlichen als belastend beschrieben. Die Situation am Bundesasylamt kann die Jugendlichen schmerzhaft an in der Heimat erlebte Verhörsituationen und Einschüchterungen erinnern. In der Einvernahmesituation müssen die Befragten glaubhaft  ihre Verfolgung und Flucht schildern, dabei durchleben sie noch einmal Verzweiflung, Stress und Angst. 

Nonverbale Äußerungen - wegwerfende Handbewegungen, Kopfschütteln u.ä., Zwischengespräche und Kommentare des Referenten - zum Beispiel über die Altersangaben, die nicht übersetzt werden, tragen zur zusätzlichen Verunsicherung des Antragstellers bei.

Ein Problem ist, dass die bei der Einvernahmen vorgebrachten Fluchtgeschichten oft vom Schlepper vorgegeben werden. Diese Geschichten wiederholen sich und es ist meist nicht möglich, die tatsächlichen, möglicherweise asylrelevanten Beweggründe für die Flucht zu eruieren.

Die Mitarbeiter des unabhängigen Bundesasylsenats sind nicht speziell auf den Umgang mit und die Befragung von UMF vorbereitet. Problematisch ist, dass die Einvernahmen teilweise sehr lange dauern und dies für die Jugendlichen, aber auch für die RechtsvertreterInnen sehr belastend ist.

11.n)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

11.o)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Criteria for making a decision on a child(s asylum application (SGP: C 11.6)

11.p)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

Es gibt keine speziellen gesetzlichen Regelungen für die Behandlung von unbegleiteten Minderjährigen im Asylverfahren. Es gelten die Verfahrensgrundsätze des AVG, insbesondere bei der Beweiswürdigung der Grundsatz der Offizialmaxime, der materiellen Wahrheit, der freiern Beweiswürdigung und Unbeschränktheit der Beweismittel.

· relevant practice in your country

Grundsätzlich hat die Sensibilität der Behörden bezüglich der speziellen Schutzbedürftigkeit von UMF in den letzten Jahren zugenommen. In einigen Bescheidbegründungen des unabhängigen Bundesasylsenats wird die Gewährung von Asyl explizit mit der Minderjährigkeit des Antragsstellers verknüpft. So wurde einer Jugendlichen aus dem Iran Asyl gewährt (UBAS Bescheid Geschäftszahl 203.332/0-VIII/22/98), wobei in der Bescheidbegründung besonders auf das widerspruchsfreie Vorbringen, trotz des geringen Alters, hingewiesen wird.  

Der unabhängige Bundesasylsenat folgt dem außerordentlich dichten, überzeugend  und schlüssig wirkenden Vorbringen der Asylwerberin in ihrer Ersteinvernahme, das sich zu einem homogenen Ganzen zusammenfügt. Wenn man berücksichtigt, daß  die Asylwerberin im Zeitpunkt ihrer Ersteinvernahme erst 15 Jahre alt war, so ist die schlüssige widerspruchsfreie und sich auf das Wesentliche beschränkende Darstellung des jungen Mädchens umso beeindruckender.

In einem weiteren Bescheid des Unabhängigen Bundesasylsenats wird darauf verwiesen, dass bei der Bewertung der Verfolgungsintensität das Alter zu berücksichtigen ist (UBAS Bescheid Geschäftszahl 204.738/0-VIII/23/98).

Vor dem Hintergrund, daß im Iran die minderjährige Frau eine schlechtere Stellung innehat, als ein Mann, ist hinsichtlich der Verfolgungsintensität ein veränderter Maßstab anzusetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Berufungswerberin unverheiratet, minderjährig und unversorgt war. Da die Verfolgung vom Staat selbst initiiert war, wäre es der Berufungswerberin unzumutbar gewesen, sich beim Staat um Schutz zu bemühen.

11.q)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

Trotz einer erhöhten Sensibilität bezüglich der Berücksichtigung kindspezifischer Fluchtgründe, entspricht die derzeitige Gesetzgebung und Praxis nicht dem Statement. Dies vor allem deswegen, weil es für die Entscheider keine verbindlichen Richtlinien zur speziellen Bewertung und Gewichtung von Fluchtgründen von Kindern gibt. 

11.r)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

Die Prinzipien der UNHCR-Richtlinien gemäß Handbuch (1994) und Richtlinien (1997) bezüglich kindspezifischer Formen der Verfolgung, geringere Kenntnis der Situation im Herkunftsland, Umgang mit Ängsten und Reife des Kindes, sollten in den Gesetzestext integriert werden.

Young People who become adults during the asylum process (SGP: C 11.7)

11.s)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

Die Vertretung des Jugendlichen durch den Jugendwohlfahrtsträger im Asylverfahren erfolgt seit dem im Jahr 2001 in Kraft getretenen Kindschaftsrechtsänderungsgesetz nur noch  bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. Danach hat die/der AsylwerberIn die alleinige Verantwortung für ihr/sein Asylverfahren. Es sind keine Übergangsfristen vorgesehen, die eine weitere Vertretung durch den zuständigen Jugendwohlfahrtsträger im Asylverfahren ermöglichen.

· relevant practice in your country

Ein Antrag eines Jugendlichen, der knapp davor steht, das 18. Lebensjahr zu vollenden, wird aus diesem Grund weder in der ersten noch in der zweiten Instanz rascher bearbeitet. Durch gezielte Interventionen ist es allerdings teilweise möglich, aufgrund von Absprachen oder Säumnisbeschwerden den Vefahrensverlauf zu beschleunigen.

11.t)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

Es sind weder Maßnahmen im Sinne des aged-out im österreichischen Gesetz festgeschrieben, noch werden sie in der Praxis gewährt. Häufig bemüht sich der Jugendwohlfahrtsträger allerdings, den Jugendlichen an eine NGO zu verweisen, die in der Folge die weitere rechtliche Vertretung übernimmt.
11.u)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

Es wäre sinnvoll sicherzustellen, dass die Jugendlichen auch nach dem Erreichen des 18. Lebensjahres im Asylverfahren angemessen vertreten werden. Dies könnte einerseits dadurch erreicht werden, daß der Jugendwohlfahrtsträger, nachdem der Jugendliche die Volljährigkeit erreicht, das begonnene Verfahren zu Ende führt, oder daß eine geordnete Übergabe der Vertretung an eine NGO, im Einvernehmen mit dem Jugendlichen, erfolgt
12.
DURABLE  SOLUTIONS (SGP: C 12)

Remaining  in a Host Country or Country of Asylum (SGP: C 12.1)

Grounds for a child remaining in a host country (SGP: C 12.1)

12.a)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

Gemäß §8 AsylG hat die Asylbehörde zu prüfen, ob im Falle einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Asylwerbers in den Herkunftsstaat, dieser Gefahr liefe, einer unmenschlichen Behandlung oder Strafe oder der Todesstrafe unterworfen zu werden. Die Bestimmung zielt auf die Prüfung von Art. 3 der EMRK ab. Es sind einige Fälle von UMF bekannt, in denen durch den Unabhängigen Bundesasylsenat die Unzulässigkeit einer Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung in den Heimatsstaat festgestellt wurde. 

In einem vorliegenden Fall (220.413/0-IX/27/00) begründet der UBAS die Unzulässigkeit der Abschiebung in das Herkunftsland des minderjährigen Asylwerbers, einem ukrainischen Waisenkind, folgendermassen: „…kann nicht mit der im gegebenen Zusammenhang erforderlichen Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden, dass der Berufungswerber nach einer Rükkehr in die Ukraine unmenschlicher Behandlung ausgesetzt wäre. Denn aufgrund des festgestellten Sachverhaltes muss davon ausgegangen werden, dass der Berufungswerber nach einer Rückkehr wieder in jenes Waisenhaus zurückgebracht würde, in dem er in der Vergangenheit regelmäßig geschlagen wurde, davon einmal so sehr, dass er acht Tage lang nicht aufstehen konnte. Dass eine derartige Behanldung ihrer Intensität nach eine Bedrohungssituation im Sinnde des §57 Abs.1FrG ist, muss nicht näher ausgeführt werden.“

Ein anderer Fall betrifft ein Waisenkind aus Moldawien, das sich als Strassenkind durchschlagen musste. Im Bescheid (216.594/0-VII/22/02) begründet der UBAS die Unzulässigkeit der Abschiebung in das Herkunftsland folgendermassen:

„Wie bereits ausgeführt, war der minderjährige Berufungswerber in seinem Herkunftsland obdachlos, litt Hunger, konnte keine Schule besuchen und fand keine Arbeit. Entgegen der Auffassung der Erstinstanz geht die Berufungsbehörde davon aus, dass der Berufungswerber in seinem Herkunftsland keine Möglichkeit hatte, diese Situation von sich aus zu ändern.“

12.b)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.c)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Family Reunification in a Host Country (SGP: C 12.1.2)

12.d)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

Der Verwaltungsgerichtshof hat am 23.1.003 (ZI: 2001/01/0429) festgestellt, dass bei Asylerstreckung die Minderjährigkeit zum Zeitpunkt der Antragsstellung, nicht aber der Entscheidungszeitpunkt als Kriterium herangezogen werden muss. 

12.e)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.f)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Integration (SGP: C 12.1.3)

12.g)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.h)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.i)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Adoption (SGP: C 12.1.4)

12.j)
Please describe:

relevant law and policy in your country

 keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

In Einzelfällen kommt es zur Adoption von UMF. In Wien kam es im Jahr 2002 in etwa 10 Fällen zu Adoptionen.

12.k)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.l)
Are any changes needed? In relation to any first principle?
keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Identity and Nationality (SGP: C 12.1.)

12.m)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.n)
    To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.o)   
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Family Reunification and Returns to a Country of Origin (SGP: C 12.2)

Voluntary return (SGP: C 12.2.1)
12.p)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

In einigen Fällen erfolgte die Rückkehr von UMF zur Familie im Herkunftsland mit Unterstützung durch das Caritas-Rückkehrprojekt. In Wien wird dabei immer der JWT miteinbezogen und es finden mehrere vorbereitende Gespräche statt. Die Situation vor Ort wird abgekärt und Kontakt mit den Erziehungsberechtigten im Heimatland wird aufgenommen. Erst wenn sichergestellt ist, dass die Rückkehr tatsächlich im Interesse des Jugendlichen liegt, wird diese auch vollzogen.

12.q)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.r) 
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Conditions that must be fulfilled prior to return (SGP: C 12.2.2)

12.s)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

· relevant practice in your country

12.t)
To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

Wird die Rückkehr ins Heimatland durch das Caritas-Rückkehrprojekt begleitet, werden die im Statement genannten Kriterien zumindest teilweise berücksichtigt. Im Normfall haben die UMF allerdings bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Asylverfahren, das 18. Lebensjahr bereits vollendet.

12.u)
Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Programmes and Aid to Facilitate Reintegration (SGP: C 12.2.2)

12.v)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.w) To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.x)
 Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

Settlement in a Third Country (SGP: C 12.3)

12.y)
Please describe:

· relevant law and policy in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

· relevant practice in your country

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.z)

To what extent does this conform to the Statement? Please outline in brief.

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

12.zz)
     Are any changes needed? In relation to any first principle?

keine Änderung im Vergleich zum country assessment 1999

13.
DATA  COLLECTION

Good data on separated children is required to assisst the implementation of good practice.

Die Datenlage bezüglich UMF hat sich in den letzten Jahren etwas verbessert, da seit Mitte 2001 durch das BMI eine zentrale Erfassung einiger spezfischer Daten erfolgt.

Leider gibt es allerdings immer noch keine systematischen, öffentlich zugänglichen Statistiken zu UMF. 

a.  Who should be responsible for collecting data on separated children? Please consider both government departments and NGOs.

b.  What sort of data is required? From government? From NGOs?

Als zentrale Behörde sollte das BMI möglichst detaillierte Daten betreffend des Asylverfahrens und der fremdenpolizeilichen Maßnahmen erheben und aufbereiten.

Ergänzende Daten bezüglich Unterbringung, Betreuung und Beschäftigung sollten von den Jugendwohlfahrtsträgern wenn möglich in standardisierter Form erhoben und bereitgestellt werden.

Please provide any current  data (2000 -2003) on separated children, which is available (from both government and NGOs) . We appreciate that at this time most of this data will relate to asylum 

In der Zeit vom 1.07.2001 bis 31.12.2001 haben laut Statistik des BMI 1.741 unbegleitete Minderjährige in Österreich einen Antrag auf Gewährung von Asyl eingebracht. Diese Zahl ist allerdings mit Vorsicht zu interpretieren, da für viele Jugendliche Österreich ein Transitland darstellt. So verlassen 50% der im Flüchtlingslager Traiskirchen untergebrachten UMF das Lager innerhalb der ersten Woche. Im Burgenland kamen im Jahr 2001 ca. 300 UMF an, pro Stichtag halten sich aber nur zwischen 25 und 35 UMF im Burgenland auf.

Im ersten Halbjahr 2001 wurden nach Angaben des BMI österreichweit 6 Asylverfahren von UMF rechtskräftig positiv und 16 Asylverfahren rechtskräftig negativ abgeschlossen.

Eckdaten ausgewählter Bundesländer:

Wien:

Im Jahr 2002 wurden in Wien 877 Neuzugänge von UMF verzeichnet. 2001 waren es 661 UMF. Die Hauptherkunftsländer für 2002 waren: Nigeria (273), Indien (137), Georgien (106) und Afghanistan (51).

Niederösterreich:

Die Gesamtzahl der in Niederöstererich im Jahr 2002 angekommenen UMF beläuft sich auf ca 1500. Eine genauer Erhebung der Zahlen ist für 2002 nicht möglich. Laut Auskunft von Herrn Kienecker (Land Niederösterreich) wird am Aufbau einer Datenbank gearbeitet. 

Tirol:

Vom Jugendwohlfahrtsträger Tirol liegen detaillierte Statistiken für das zweite Halbjahr 2002 vor. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 60 UMF erfasst. Die männlichen UMF (58) dominieren dabei eindeutig, demgegenüber wurden nur zwei Asylwerberinnen registriert. Zwei männliche UMF waren jünger als 14 Jahre. 49 mal fanden im angesprochen Zeitraum Neuaufnahmen statt, bei 38 Personen wurde die Betreuung durch den JWT. beendet.

Oberösterreich:

Das Amt für Jugend und Familie Linz, verzeichnete im Jahr 2002 einen Neuzugang von 110 UMF aus 27 Ländern. Die wichtigsten Herkunftsländer waren: Georgien (31), Afghanistan (19), Nigeria (10) und der Irak (9). Diese Personen wurden im Asylverfahren vertreten. Dazu kommen ca. 60 fremdenpolizeiliche Verfahren. Aufgrund der fremdenrechtlichen Rahmenbedingungen ist das Amt für Jugend und Familie für über 16 jährige nicht mehr zuständig. Die Jugendlichen werden jedoch auf Wunsch, nach Erteilung einer Vollmacht, auch hier rechtlich vertreten (von der Anwesenheit bei der Einvernahme bei der Fremdenpolizei bis zur Berufung gegen einen negativen Bescheid). Die überwiegende Mehrzahl dieser Jugendlichen nimmt das Angebot der Vertetung in Anspruch. 

14.
 POLITICAL  LEVEL  -  SUPPORT  FOR  CHANGE

Please where possible  provide the following information :

*   describe the level of contact NGOs  working with separated children  have with:

central government departments, local and regional governments

In den letzten Jahren hat sich die Zusammenarbeit zwischen NGOs und Behördenvertretern deutlich intensiviert. Vor allem zwischen NGOs und den Jugendwohlfahrtsträgern gibt es rege Kontakte und häufigen Erfahrungsaustauch. Seit der Einrichtung der Clearingstellen bestehen verstärkte Kontakte der NGOs mit der Fremdenpolizei, dem Bundesasylamt und dem Bundesministerium für Inneres.

Mit der Gründung der EQUAL Entwicklungspartnerschaft EPIMA im Jahr 2002 sind Behörden, Fachebene, Sozialpartner und NGOs erstmals als gleichberechtigte Partner in ein Projekt involviert.

· describe any contacts with European institutions e.g.: members of European Parliament, European Commission, or European Council. (give names if possible)

Es bestehen keine regelmäßigen Kontakte zu Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Allerdings bestehen anlassbezogen lose Verbindungen zu den Abgeordneten zum Europäischen Parlament Dr. Maria Berger (SPÖ) und Raina Mercedes Echerer (Grüne).

Zur European Commission und zum European Council bestehen von Seiten der österreichischen NGOs keine direkten Kontakte.

· can you identify at the different political levels, any sources of support for improving the situation of separated children?

Netzwerke wie das SCE Network und ECRE können helfen, den Anliegen von UMF auf europäischer Ebene besseres Gehör zu verschaffen.

· can you identify, at the different political levels, the main obstacles to change?

Sowohl auf der europäischen als auch auf der nationalen Ebene werden immer mehr Restriktionen gegenüber asylsuchenden Menschen eingeführt. Die Bekämpfung von Terrorismus und der Asylmissbrauch werden dabei als Argumente verwendet, um die Rechtssicherheit von AsylwerberInnen weiter einzuschränken.







� Der Menschenrechtsbeirat im Bundesministerium für Inneres wurde im Juli 1999 aufgrund der wiederholten Empfehlung des European Comittee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) eingerichtet. Dem Menschenrechtsbeirat gehören 11 Mitglieder und ebensoviele Ersatzmitglieder an, deren �HYPERLINK "index_unabh.html"��Unabhängigkeit� durch die Novelle zum Sicherheitspolizeigesetzes 1999 verfassungsgesetzlich abgesichert wurde.


Der Menschenrechtsbeirat überprüft die Tätigkeit der Sicherheitsexekutive unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der Menschenrechte, verfasst über diese Arbeit Berichte und leitet daraus Empfehlungen ab.





